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Das Einbürgerungsverfahren im Überblick 
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(Verfahrensdauer : Die Einbürgerung setzt einen positiven Entscheid von Bund, Kanton und Bürgergemeinde voraus. Von der Anmeldung des 
Einbürgerungsbegehrens bis zum Abschluss des ordentlichen Einbürgerungsverfahrens mit dem Einbürgerungsentscheid des Kantons muss 
derzeit mit rund 2 ½-3 Jahren Verfahrensdauer gerechnet werden.) 

Schweizerische 
Eidgenossenschaft 

Kanton Basel-Stadt Bürgergemeinde der Stadt 
Basel 

1. 
Anmeldung & Vorsprache beim Migrations amt, Ressort 
Aufenthalt & Einbürgerungen  
Entgegennahme der Gesuche, Prüfung der Lebensverhält-
nisse, des Leumunds und der Integration, weitere Abklä-
rungen von Amtes wegen, Zusammenstellen des Ein-
bürgerungsdossiers mit sämtlichen Unterlagen, persönlich-
es Gespräch mit den Bewerbenden und anschl. Erstellung 
eines Erhebungsberichts z.Hd. Bürgergemeinde und Bund. 

2. 
Einladung zu einem per-
sönlichen Gespräch mit der 
Einbürgerungskommission  
der Bürgergemeinde der Stadt 
Basel. Prüfung der materiellen 
Einbürgerungsvoraussetzungen 
und: 

– Sprachkenntnisse 
– Vertrautheit mit den lokalen 

Verhältnissen 
(Staatskunde) 

Anschl. Entscheid der Bürger-
gemeinde (Bürgerrat resp. 
Bürgergemeinderat) 

3. 
Prüfung der eidg. Einbürgerungs-
voraussetzungen, anschl. Ent-
scheid, d.h. Erteilung der eidg. 
Einbürgerungsbewilligung . 

4. 
Kantonaler Entscheid  über die Einbürgerung durch die 
zuständige kantonale Behörde  
(Grosser Rat resp. Regierungsrat) 

Zwischenprüfung 
durch Kanton 

Zwischenprüfung 
durch Kanton 


